
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSFALLREGELUNGEN DES KÖLNER INSTITUTS FÜR INTERKULTURELLE KOMPETENZ E.V. 
(Stand 01.06.2016) 
 
 Bei einer Absage seitens des Auftraggebers bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn fallen 

keine Honorarkosten an.  

 Bei einer Absage seitens des Auftraggebers bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
werden von KIIK 50% der Honorarkosten in Rechnung gestellt.  

 Bei kurzfristigeren Absagen seitens des Auftraggebers werden von KIIK 100% der 
Honorarkosten in Rechnung gestellt. 

 Bei einer Absage seitens des Auftraggebers werden nicht erstattungsfähige Reisekosten 
in Rechnung gestellt. 

 Sollte ein Termin aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse durch KIIK abgesagt werden 
müssen, werden wir Ihnen innerhalb von sechs Wochen einen Ersatztermin anbieten. 

 
 


